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BFH: Umsatzbesteuerung der Ubertragung von Gutscheinen

Bereits im April 2024 hat der EUGH zu mehreren Vorlagefragen des BFH (vgl. TAX WEEKLY

# 13/2024) im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen
und deren Besteuerung Stellung genommen. Nunmehr hat der BFH die Folgeentscheidung - Be-
schluss vom 25.06.2025 (XI R 14/24 (XI R 21/21)) - veroffentlicht.

Aufgrund von unterschiedlichen Besteuerungsfolgen ist seit dem 01.01.2019 bei der Ausgabe
bzw. Ubertragung von Gutscheinen zwischen sog. Einzweckgutscheinen (§ 3 Abs. 14 UStG) und
sog. Mehrzweckgutscheinen (§ 3 Abs. 15 UStG) zu unterscheiden. Ein Einzweckgutschein ist anzu-
nehmen, wenn der Ort der Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein be-
zieht, und die fir diese Umsatze geschuldete Steuer im Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins
feststehen. Fir Einzweckgutscheine entsteht die Umsatzsteuer daher bereits mit deren Ausgabe
bzw. Ubertragung, wahrend bei Mehrzweckgutscheinen die tatsichliche Einldsung und der damit
verbundene Bezug von Waren und Dienstleistungen zur Steuerentstehung fUhrt.

Im Streitfall vertrieb die Klagerin Uber ihren Internetshop Gutscheincodes an Endverbraucher mit
einem deutschen Nutzerkonto (Ldnderkennung DE) zum Aufladen dieser Nutzerkonten fur ein
elektronisches Portal mit digitalen Inhalten der X. Die Endverbraucher konnten im X-Netzwerk
viele verschiedene elektronische Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Zuvor hatte die Klagerin
die Gutscheincodes von Zwischenhandlern aus anderen Mitgliedstaaten der EU erworben. X war
bei Ausgabe der Codes davon ausgegangen, dass es sich um Einzweckgutscheine handelt. Die
Klagerin hingegen vertrat die Auffassung, dass es sich um Mehrzweckgutscheine handle, weil de-
ren Erwerb Uber Zwischenhandler im EU-Ausland zul3ssig sei und somit der Leistungsort auf den
verschiedenen Stufen ggf. in verschiedenen Landern liege. Sie erfasste die Umséatze daher nicht in
ihren Umsatzsteuererklarungen. Finanzamt und Finanzgericht teilten diese Einschatzung nicht: Die
Codes seien als sog. Einzweckgutscheine anzusehen, denn entscheidend sei, dass aufgrund der
deutschen Landerkennung der Ort der Leistung an die Endverbraucher in Deutschland feststehe.
Im Zuge des Verfahrens war vom EuGH angesichts der gednderten Rechtslage die Frage zu be-
antworten, ob das Tatbestandsmerkmal ,Feststehen des Leistungsorts" bei Einzweckgutscheinen
auch die ggf. vorgelagerten Verkaufsstufen des Gutscheins zwischen dem Aussteller, ggf. den
Ubertragenden Unternehmern sowie dem Ausgeber des Gutscheins umfassen soll. Der EUGH ent-
schied, dass nur der Ort der Leistung an die Endverbraucher zum Zeitpunkt der Ausstellung die-
ses Gutscheins feststehen misse. Ob der Gutschein vor der Einlésung Uber Zwischenhandler
Ubertragen wird, die in anderen Mitgliedstaaten ansassig sind, sei unerheblich. Ebenso wenig sei
entscheidend, dass Gutscheincodes mdglicherweise unter Verstoll gegen die Nutzungsbedingun-
gen der X von Endverbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten eingelost werden.

Mit seinem Beschluss hat der BFH diese rechtlichen Vorgaben des EUGH nunmehr umgesetzt und
somit den rechtlichen Wirdigungen der Klagerin eine Absage erteilt. Weil nach den tatsichlichen
Feststellungen des Finanzgerichts nur eine Einlésung von in Deutschland ansassigen Endverbrau-
chern in Betracht komme, stehe der Ort der Leistung in Deutschland fest. Da nur digitale Inhalte,
die nach dem Regelsteuersatz zu besteuern sind, abrufbar waren, soll es sich bei den Gutschein-
codes um Einzweckgutscheine handeln, deren Ubertragung daher der Umsatzsteuer unterliege.
Die Besteuerung von Gutscheinen soll nicht vom Vertriebsweg abhangen. Der Erwerb direkt beim
ausgebenden Unternehmer sei daher genauso zu besteuern wie der Erwerb Uber einen oder meh-
rere Zwischenhandler.

Die Entscheidung des BFH erging zu Gutscheinen, die (unabhangig vom Zeitpunkt der Einlésung)
nach dem 31.12.2018 ausgegeben wurden. Zu Gutscheinen, die vor dem 01.01.2019 ausgegeben
wurden, hat der BFH bereits in der Vergangenheit entschieden, dass es bei der Ubertragung von
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Gutscheincodes zu einer Steuerentstehung kam, weil diese Codes wie eine Ware gehandelt wur-
den und aullerdem die Anzahlungsbesteuerung eingriff. Die praktischen Ergebnisse nach alter und
neuer Rechtslage unterscheiden sich in dieser Sachverhaltskonstellation daher nicht.

BFH: Steuerverginstigung nach § 6a GrEStG

Nach § 6a Abs. 1 GrEStG wird u.a. fir bestimmte Rechtsvorgange aufgrund einer Umwandlung
nach dem Umwandlungsgesetz die darauf entfallende Grunderwerbsteuer nicht erhoben. Die
Steuerbefreiung gilt jedoch nur unter weiteren Voraussetzungen. So muss an dem Umwandlungs-
oder Einbringungsvorgang ein herrschendes Unternehmen (und eine oder mehrere von ihm ab-
hangige Gesellschaften) beteiligt sein. Als ,,abhidngig"” gilt eine Gesellschaft nur dann, wenn das
herrschende Unternehmen an ihr ununterbrochen innerhalb von finf Jahren vor dem Rechtsvor-
gang und fUnf Jahren nach dem Rechtsvorgang zu mindestens 95 % beteiligt ist.

Das herrschende Unternehmen i.S.v. § 6a GrEStG ist nicht auf bestimmte Rechtstrager oder Un-
ternehmen beschrankt. Es umfasst vielmehr alle Rechtstrager im Sinne des Grunderwerbsteuerge-
setzes, die wirtschaftlich tatig sind. Der breite Anwendungsbereich betrifft auch die Rechtsform
des Unternehmens. Herrschendes Unternehmen kénnen folglich auch Einzelunternehmen, Perso-
nen- und Kapitalgesellschaften sowie natirliche und juristische Personen sein, die wirtschaftlich
tatig sind. Diese mUssen jedoch jeweils die 95%-Grenze erfillen.

Mit Urteil vom 21.05.2025 (Il R 56/22) versagte der BFH daher einer Gruppe natirlicher Personen,
die nicht in der Rechtsform einer Personen- oder Kapitalgesellschaft zusammengeschlossen wa-
ren, die BegUnstigung nach § 6a GrEStG. Eine solche Gruppe stelle keinen Rechtstrager im zivil-
rechtlichen und grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne dar und kann dementsprechend als Gruppe
auch kein herrschendes Unternehmen im Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG sein. Dass die
Gruppe der Gesellschafter eine GbR oder andere Gesellschaft bildete und ihre Beteiligungen in
einer solchen Gesellschaft zusammenzurechnen waren, sodass die Gesellschaft durch eine min-
destens 95%ige Beteiligung selbst ein herrschendes Unternehmen hatte sein konnen, war nicht
nachgewiesen.

In einem weiteren Urteil vom selben Tag (Il R 31/22) hatte der BFH erneut dariber zu befinden,
ob auf die Einhaltung der finfjahrigen Vorbehaltensfrist durch das herrschende Unternehmen in
Bezug auf die aufnehmende Gesellschaft verzichtet werden kann. Eine Gemeinde hatte den Be-
trieb einer Versammlungshalle mit zugehdrigem Grundstick auf eine zu diesem Zweck kurz zuvor
neu gegrindete Gesellschaft im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

§ 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG) Ubertragen. Der BFH lehnte hier erneut die Gewahrung der Steuerbe-
freiung nach § 6a GrEStG ab, weil die Gemeinde nicht, wie von § 6a Satz 4 GrEStG gefordert, min-
destens fUnf Jahre vor dem Umwandlungsvorgang an der aufnehmenden Gesellschaft beteiligt
gewesen war. Anders als im Falle einer Ausgliederung zur Neugrindung, bei der aus umwand-
lungsbedingten Grinden die Vorbehaltensfrist nicht eingehalten werden kann, weil die neu ge-
grundete Gesellschaft erst durch den Umwandlungsvorgang entsteht, ware bei einer Ausgliede-
rung auf eine bereits bestehende Gesellschaft die Einhaltung der Frist rechtlich méglich gewesen.
Die unterschiedliche Behandlung der Ausgliederung zur Neugrindung und der Ausgliederung zur
Aufnahme verletzt nach Darstellung des BFH schlielilich nicht den Gleichbehandlungsgrundsatz
des Art. 3 Abs. 1 GG.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 27.10.2025

Aktenzeichen

C-232/24

C-744/23

Entschei-

dungsdatum

23.10.2025

23.10.2025

Stichwort

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuern - Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem - Richtlinie 2006/112/EG - Steuerbarer
Umsatz - Steuverbefreiung fur die Gewahrung von Krediten -
Art. 135 Abs. 1 Buchst. b - Steuerbefreiung fir Finanzumsatze -
Einziehung von Forderungen - Art. 135 Abs. 1 Buchst. d - Fac-
toring durch Forderungsverkauf - Factoring durch Verpfan-
dung

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem - Richtlinie 2006/112/EG - Mehrwert-
steuerpflichtige Umsatze - Art. 2 Abs. 1 Buchst. ¢ - Dienstleis-
tungen gegen Entgelt - Art. 9 Abs. 1 - Steuerpflichtiger - Einer
Partei in einem Gerichtsverfahren durch einen Rechtsanwalt
kostenlos gewahrter rechtlicher Beistand - Zahlung des Hono-
rars dieses Anwalts durch die unterliegende Gegenpartei

Alle am 30.10.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen

IR 42/21

IR 28/22

IlR30/22

IlR47/22

IR 31/22

IlR56/22

XIR17/22

XIR 14/24 (Xl
R21/21)

Entschei-

dungsdatum

04.06.2025

04.06.2025

04.06.2025

04.06.2025

21.05.2025

21.05.2025

25.06.2025

25.06.2025

Stichwort

Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei Teilung des Nachlas-
ses

Beginn der Festsetzungsfrist fUr die Erbschaftsteuer beim Auffin-
den eines Testaments

Keine Ersatzerbschaftsteuerpflicht einer im Inland nichtrechtsfa-
higen auslandischen Familienstiftung

Zahlung fir Ubernahme eines Okokontos als Teil der grunder-
werbsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage

Einhalten der Vorbehaltensfrist des § éa Satz 4 GrEStG bei einer
Ausgliederung zur Aufnahme

Steuerverguinstigung nach § 6a GrEStG

Zur AusUbung des Vorsteuerabzugs

Besteuerung der Ubertragung von Einzweck-Gutscheinen nach
Inkrafttreten der Gutschein-Richtlinie

Alle am 30.10.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen

VIR16/23

Entschei-

dungsdatum

09.09.2025

Stichwort

Doppelte HaushaltsfUhrung: Kein Werbungskostenabzug fir
die vom Ehegatten aufgrund eigener Verpflichtung gezahlten
Kosten einer Zweitwohnung des anderen Ehegatten
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=32D05C4A4A0F15F615AE64713F8B0AEF?text=&docid=305421&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5209849
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=305416&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5211071
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520304/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520305/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520306/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520300/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520302/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520301/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520303/
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Alle bis zum 31.10.2025 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

Unentgeltliche Ubertragung der Wirtschaftsgiter eines
VCé-S 28.10.2025 Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsniellbrauch; Anwen-
e dung des BFH-Urteils vom 29. Januar 2025, X R 35/19
mcs3-s 04.10.9025 Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Num-
7180/00032/001/065 - mer 22 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG)
Nmcs3-s 04.10.9025 Umsatzsteuverbefreiung fir unmittelbar dem Schul- und
7179/00054/001/094 - Bildungszweck dienende Leistungen
IVD4-S 91.10.9025 Bewertung einer lebenslanglichen Nutzung oder Leis-
3104/00002/013/003 - tung fUr Stichtage ab 1. Januar 2026
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-10-28-vorbehaltsniessbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-10-28-vorbehaltsniessbrauch.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Merkblaetter/2025-10-24-infoblatt-vorliegen-beg-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Merkblaetter/2025-10-24-infoblatt-vorliegen-beg-leistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-24-ust-befreiung-schul-und-bildungszweck.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-10-24-ust-befreiung-schul-und-bildungszweck.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-10-21-bewert-lebensl-nutzung-leistung-1-1-26.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2025-10-21-bewert-lebensl-nutzung-leistung-1-1-26.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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BFH Bundesfinanzhof %

Beschluss vom 25. Juni 2025, XI R 14/24 (XI R 21/21)

Besteuerung der Ubertragung von Einzweck-Gutscheinen nach Inkrafttreten der Gutschein-Richtlinie
ECLI:DE:BFH:2025:B.250625.XIR14.24.0
BFH XI. Senat

EGRL 112/2006 Art 30a Nr 2, EGRL 112/2006 Art 30b Abs 1 UAbs 1 S 1, EGRL 112/2006 Art 30b Abs 2 UAbs 1, UStG & 3
Abs 13, UStG & 3 Abs 14 S 1, UStG & 3 Abs 14 S 2, UStG & 3a Abs 2 S 1, UStG & 3a Abs 5S 1 Nr 1, UStG &8 3a Abs 5S 2 Nr
3, UStG VZ 2019, AEUV Art 267, FGO § 118 Abs 2, EURL 2016/1065 , UStAusfVerm/StRAndG Art 9 Nr 2 Buchst b, UStG &
13 Abs 1 Nr 1 Buchsta S 4

vorgehend Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht, 10. Marz 2021, Az: 4 K 62/19
Leitsatze

1. Ob ein Gutschein als Einzweck-Gutschein (§ 3 Abs. 14 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes --UStG--) oder als Mehrzweck-
Gutschein (8 3 Abs. 15 Satz 1 UStG) anzusehen ist, beurteilt sich nach den Verhaltnissen zum Zeitpunkt der Ausstellung
des Gutscheins. Es kommt bei dieser Beurteilung nicht darauf an, ob ein Gutschein nach seiner Ausgabe zwischen
Steuerpflichtigen Ubertragen werden kann, die im eigenen Namen handeln und in anderen Mitgliedstaaten als
demjenigen ansassig sind, in dem der Leistungsort liegt.

2. Neuer Sachvortrag im Revisionsverfahren ist unzuldssig (standige Rechtsprechung, vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs
vom 27.11.2019 - XI R 35/17, BFHE 267, 542, BStBL 1l 2021, 252, Rz 54; vom 18.11.2021 - V R 38/19, BFHE 274, 355, Rz
59); dies gilt erst recht, wenn die angebliche Tatsache noch nicht einmal im Rahmen eines
Vorabentscheidungsverfahrens dem Gerichtshof der Europadischen Union (EuGH) vorgetragen wurde und der erstmalige
Vortrag nach Ergehen des EuGH-Urteils erfolgt.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts vom 10.03.2021 - 4 K 62/19
aufgehoben, soweit es die Umsatzsteuer fur das 1. Kalendervierteljahr 2019 betrifft.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

A.

1  Die Beteiligten streiten dariiber, ob die Ubertragung von Guthabenkarten oder Gutscheincodes fiir den Erwerb
digitaler Inhalte fur das X-Network (X), sogenannte X-Cards, der Umsatzsteuer unterliegt.

2 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin), eine GbR, vertrieb im Besteuerungszeitraum 2019 (Streitjahr) Gber
ihren Internetshop Guthabenkarten oder Gutscheincodes zum Aufladen von Nutzerkonten fur X. Herausgeber der X-
Cards war im Streitjahr Y mit Sitz in U, Vereinigtes Konigreich GroBbritannien und Nordirland (Vereinigtes
Konigreich). Die Gutscheincodes ermdglichten es dem Erwerber, sein X-Nutzerkonto mit einem naher bestimmten
Nennwert in Euro aufzuladen. Nach der Kontoaufladung konnten vom Kontoinhaber im X-Store von Y digitale
Inhalte zu den dort aufgeflhrten Preisen erworben werden.

3  Die X-Cards wurden von Y mit unterschiedlicher Landerkennung uber verschiedene Zwischenhandler vertrieben. Fur
Kunden mit Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthalt im Inland und einem deutschen X-Nutzerkonto war die
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Kennung DE vorgesehen. Im Internetshop der Klagerin war hierzu ausgefuhrt:

"Sollten Sie sich entscheiden, [X-Guthaben] aufladen zu wollen, mussen Sie sich im Vorfeld

dariiber informieren, in welchem Land Ihr [X-Konto] registriert ist. So gilt fur [X-Cards] eine

strikte Landertrennung, so dass Sie nur Guthaben aktivieren konnen, welches tatsachlich fir
das Land Ihres [X-Kontos] bestimmt ist."

4 Die auf der Internetseite des X von Y veroffentlichten Nutzungsbedingungen fiir X-Gutscheincodes bestimmten:

"Um einen Gutscheincode einzuldsen, wird Folgendes bendtigt: (i) die angegebene Hardware;
(ii) ein Konto fur das [X], das in dem Land registriert ist, fir das der Gutscheincode gilt; und
(iii) eine Internetverbindung.”

5 Fir die Teilnahme am X wurde durch Y unter anderem bestimmt:

"Der [X-Store] ist Uber alle Konten abrufbar. Wir sind lhr Vertragspartner fir alle Kaufe, die Sie
im [X-Store] tatigen, einschlieBlich Guthaben und Produkte, die Sie mit Ihrem Guthaben
erworben haben. ... Sie missen ehrlich zu uns sein. Wir erwarten, dass lhre
personenbezogenen Daten und die lhrer minderjahrigen Familienmitglieder vollstandig und
korrekt sind. ... Der Grund dafur ist, dass wir uns auf die Richtigkeit der angegebenen
Informationen verlassen. ... Wenn Sie Falschangaben machen, sperren wir moglicherweise die
betroffenen Konten. Wir ergreifen diese Mafinahme beispielsweise dann, wenn Kinder ein
Erwachsenenkonto nutzen. Die Konsequenzen fir Sie sind, dass Sie nicht mehr auf [X] und
bestimmte Produkte zugreifen kénnen."

6  Im Streitjahr bezog die Klagerin die X-Cards der Y von Lieferanten aus dem ubrigen Gemeinschaftsgebiet (L1 und
L2) unter Angabe ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. L1 und L2, die weder im Vereinigten Kénigreich noch
im Inland, sondern in anderen Mitgliedstaaten ansassig waren, hatten die X-Cards zuvor von Y erworben. Die
Klagerin erfasste in ihren Steueranmeldungen (Steuererklarungen) weder den Erwerb der X-Cards von L1 und L2
noch die Ubertragung der X-Cards an die Endkunden (Endverbraucher). Sie ging dabei davon aus, dass es sich bei
den X-Cards um Wert- oder Mehrzweck-Gutscheine handele. Bei der Veraufierung der X-Cards sei der Wohnsitz oder
der Ansassigkeitsort des Endkunden nicht sicher bekannt, so dass der Leistungsort gemaf & 3a Abs. 5 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht sicher bestimmbar sei. Die von Y den jeweiligen Gutscheinen zugewiesene
Landerkennung reiche zur sicheren Bestimmung des Leistungsorts nicht aus, da Y die Angaben der Kunden bei der
Eroffnung der X-Nutzerkonten und deren spatere Nutzung nicht Gberprife. Eine Vielzahl im Ausland ansassiger X-
Kunden hatte unter anderem aufgrund von Preisvorteilen ein deutsches Nutzerkonto eréffnet und ebenfalls bei ihr,
der Klagerin, Karten mit der Kennung DE eingekauft.

7  Das vormals fur die Besteuerung der Klagerin zustandige Finanzamt Z (FA Z) sah nach einer Umsatzsteuer-
Sonderpriifung die Umsatze der Klagerin mit X-Cards als im Inland steuerbar an, weil diese mit der Kennung DE
von Y ausschliefdlich fiir Endkunden mit Wohnsitz im Inland und einem deutschen Nutzerkonto bestimmt seien,
weshalb sich der Leistungsort gemaf’ & 3a Abs. 5 UStG im Inland befinde. Dass Erwerber mit Wohnsitz im Ausland
die vorgegebene regionale Nutzungsbeschrankung durch bewusst wahrheitswidrige Angaben, Missachtung der
Nutzungsbedingungen von Y und/oder Verschleierung ihrer IP-Adresse moglicherweise umgehen konnten, sei nicht
ausschlaggebend fir die steuerrechtliche Einordnung des Gutscheins; es sei vielmehr Sache der Kldgerin daflr
Sorge zu tragen, Karten mit der Kennung DE nicht an Kunden mit Wohnsitz im Ausland zu verkaufen. Fir die
Einordnung der Karten als Waren- oder Einzweck-Gutscheine spreche auch, dass Y die Karten als solche in den
Verkehr gebracht habe und diese in der weiteren Leistungskette von allen anderen Beteiligten auch so behandelt
worden seien. Allerdings nahm das FA Z Umsatze von X-Cards der Kennung DE, die an Kunden mit Wohnsitz im
Ausland ausgegeben wurden, von der Besteuerung aus.

8 Das FA Z setzte die Umsatzsteuer-Vorauszahlung fir das 1. Kalendervierteljahr des Streitjahres zuletzt mit
Einspruchsentscheidung vom 23.12.2020 entsprechend fest. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit seinem in
Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1322 veroffentlichten Urteil --auch wegen des das vorliegende Verfahren
nicht betreffenden Besteuerungszeitraums 2017-- als unbegriindet ab.

9  Wahrend des Revisionsverfahrens kam es aufgrund einer Sitzverlegung der Klagerin zu einem Beteiligtenwechsel
auf der Beklagtenseite. Der nunmehr zustandige Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) hat am
31.05.2021 einen Umsatzsteuer-Jahresbescheid fur das Streitjahr erlassen, der gemaft § 121 Satz 1 i.V.m. § 68 Satz 1
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der Finanzgerichtsordnung (FGO) zum Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden ist. Mit Beschluss vom
31.08.2021 - XI R 11/21 hat der erkennende Senat das Verfahren wegen Umsatzsteuer fur das Streitjahr abgetrennt
und dieses zundchst unter dem Aktenzeichen XI R 21/21 fortgefiihrt.

Mit ihrer Revision rugt die Klagerin die Verletzung von & 3a Abs. 5 Satz 1 i.V.m. & 3 Abs. 13 bis 15 UStG und begehrt,
dass die Umsatze von X-Cards als nicht steuerbar erfasst werden. Da der Leistungsort und die geschuldete Steuer
nicht feststiinden, handele es sich um einen Mehrzweck-Gutschein, dessen Ubertragung nicht der Umsatzsteuer
unterliege. Die X-Cards enthielten keine Kennzeichnung als Einzweck-Gutschein oder eine Beschrankung der mit
ihnen zu beziehenden Leistungen auf eine Gattung, sondern sie bezdgen sich auf das gesamte Angebot des X,
weshalb im Zeitpunkt der Ubertragung der X-Cards weder die Leistung hinreichend bestimmt sei noch der
betreffende Steuersatz bestimmt werden kdnne. Falls im Ubrigen sie, die Kldgerin, auf ihre Umsdtze Umsatzsteuer
entrichten misste, wirde sie gegenuber Handlern mit Sitz im Ausland benachteiligt, die --soweit ihr bekannt--
samtlich ihre entsprechenden Umsatze ohne Umsatzsteuer auswiesen.

Die Klagerin beantragt sinngemaf,
unter Aufhebung der Vorentscheidung den Umsatzsteuerjahresbescheid 2019 vom 31.05.2021 dahingehend zu
andern, dass die mit den X-Cards erzielten Umsatze als nicht steuerbar berlcksichtigt werden.

Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.

Der erkennende Senat hat dem Gerichtshof der Europaischen Union (EuGH) mit Beschluss vom 03.11.2022 -
XI R 21/21 (BFHE 277, 561) folgende Rechtsfragen zur Auslegung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom
28.11.2006 uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in der Fassung vom 27.06.2016
(Mehrwertsteuersystemrichtlinie --MwStSystRL--) zur Vorabentscheidung vorgelegt:

"1. Liegt ein Einzweck-Gutschein im Sinne von Art. 30a Nr. 2 MwStSystRL vor, wenn

- zwar der Ort der Erbringung von Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht,
insoweit feststeht, als diese Dienstleistungen im Gebiet eines Mitgliedstaats an
Endverbraucher erbracht werden sollen,

- aber die Fiktion des Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 MwStSystRL, nach der auch die
Ubertragung des Gutscheins zwischen Steuerpflichtigen zur Erbringung der Dienstleistung,
auf die sich der Gutschein bezieht, zu einer Dienstleistung im Gebiet eines anderen
Mitgliedstaats fuhrt?

2. Falls die Frage 1 verneint wird (und damit im Streitfall ein Mehrzweck-Gutschein vorliegt):
Steht Art. 30b Abs. 2 Unterabs. 1 MwStSystRL, wonach die tatsachliche Erbringung der
Dienstleistungen, fir die der Erbringer der Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als
Gegenleistung oder Teil einer solchen annimmt, der Mehrwertsteuer gemaf Art. 2
MwStSystRL unterliegt, wohingegen jede vorangegangene Ubertragung dieses Mehrzweck-
Gutscheins nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, einer anderweitig begriindeten Steuerpflicht
(EuGH-Urteil Lebara vom 03.05.2012 - C-520/10, EU:C:2012:264) entgegen?”

Der EuGH hat darauf mit Urteil Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23 (EU:C:2024:342) Folgendes geantwortet:

"1. Art. 30a und Art. 30b Abs. 1 der [Mehrwertsteuersystemrichtlinie] sind [dahin] auszulegen
[...], [dass] [d]ie Einstufung eines Gutscheins als "Einzweck-Gutschein” im Sinne von Art. 30a
Nr. 2 der [Mehrwertsteuersystemrichtlinie] nur von den in dieser Bestimmung festgelegten
Voraussetzungen ab(hangt), wozu die Voraussetzung gehort, dass der Ort der Erbringung der
Dienstleistung, die sich an Endverbraucher richtet und auf die sich dieser Gutschein bezieht,
zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Gutscheins feststehen muss, und dies unabhangig
davon, ob dieser Gutschein zwischen Steuerpflichtigen ubertragen wird, die im eigenen
Namen handeln und in anderen Mitgliedstaaten als demjenigen ansassig sind, in dem sich
diese Endverbraucher befinden.

2. Art. 30b Abs. 2 der [Mehrwertsteuersystemrichtlinie] ist [dahin] ... auszulegen [...],[dass]
[d]er Weiterverkauf von "Mehrzweck-Gutscheinen” im Sinne von Art. 30a Nr. 3 der
(Mehrwertsteuersystemrichtlinie) durch einen Steuerpflichtigen [...] der Mehrwertsteuer
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unterliegen [kann], sofern er als Dienstleistung an den Steuerpflichtigen eingestuft wird, der
als Gegenleistung fur diese Gutscheine die Gegenstande tatsachlich dem Endverbraucher
Ubergibt oder die Dienstleistungen tatsachlich dem Endverbraucher erbringt.”

Nach Ergehen des Urteils des EuGH hat die Klagerin erstmals vorgebracht, dass auch Kunden mit Wohnsitz oder
gewohnlichem Aufenthalt in den in & 1 Abs. 2 Satz 1 UStG genannten Gebieten --insbesondere in Blisingen und auf
der Insel Helgoland-- X-Cards mit Landerkennung DE nutzen konnten, was nach & 1 Abs. 2 Satz 3 UStG zu
Leistungen im Drittlandsgebiet fiihre. Es entspreche den Nutzungsbedingungen mit Y, dass Kunden dort ein
entsprechendes Konto registrieren und X-Cards mit der Landerkennung DE nutzen konnten. Es sei Sache des
Bundesfinanzhofs (BFH), Uber die Einstufung der streitigen X-Cards als Einzweck- oder Mehrzweck-Gutscheine zu
befinden. Der EuGH habe bestatigt, dass ein Einzweck-Gutschein bereits dann nicht mehr gegeben sei, wenn im
Zeitpunkt seiner Ausstellung Zweifel am Vorliegen beider Merkmale bestiinden. Diese Grenze sei im Streitfall weit
uberschritten.

Die Nutzung von X-Cards mit Landerkennung DE durch Kunden mit Wohnsitz in Blisingen und auf der Insel
Helgoland sei auch keine bloRe theoretische Maglichkeit, denn in beiden Gebieten lebten jeweils etwa

1 500 Menschen. Im Kdnigreich Spanien (Spanien) werde von der Finanzverwaltung und dem Tribunal Econémico
Administrativo Central die Auffassung vertreten, dass Gutscheine uUber Restaurationsleistungen, welche auch in den
in Art. 6 MwStSystRL genannten Gebieten (insbesondere in Ceuta, in Melilla und auf den Kanarischen Inseln)
einlosbar sind, Mehrzweck-Gutscheine seien, weil dann der Ort der den Gutscheinen zugrunde liegenden
Restaurationsleistungen im Zeitpunkt der Gutscheinausstellung nicht mit Sicherheit feststehe.

Unabhangig davon stehe der Ort der Leistung --als im Inland gelegen-- aber auch deshalb nicht fest, weil Kunden,
die ins Ausland verzogen, weiterhin X-Cards unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen mit Landerkennung DE
nutzen konnten. Die Nutzungsbedingungen mit Y schlossen es nicht aus, dass ein zunachst wegen des Wohnsitzes
in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) zum Zeitpunkt der Registrierung zutreffend auf Deutschland
registriertes Konto spater aus dem Ausland heraus verwendet werde. Hiervon gehe selbst das FA aus. Denn in dem
Umfang, in dem die Klagerin glaubhaft gemacht habe, dass die Kunden tatsachlich nicht in Deutschland ansassig
seien, gehe es ausweislich der Einspruchsentscheidung davon aus, dass die Umsdtze nicht der Besteuerung
unterliegen.

Die X-Cards konnten zudem fur Leistungen eingeldst werden, deren Ort sich nach & 3a Abs. 1 UStG bestimme und
damit am Sitz von Y im Ausland liege. So konnten Kunden das Guthaben insbesondere fur sonstige Leistungen
einlosen, die nicht auf elektronischem Weg erbracht wirden. Derlei Angebote gebe es im Netzwerk von Y reichlich.
Damit bezogen sich X-Cards entgegen der Auffassung des FG nicht allein auf elektronische Dienstleistungen im
Sinne des & 3a Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 UStG. Der Leistungsort befinde sich auch insoweit nicht zwingend im Inland.

Die geschuldete Steuer stehe ebenfalls nicht fest. Angesichts der Vielzahl an Leistungen, die mit den X-Cards
bezogen werden kdnnten, sei nicht auszuschliefien, dass Y das Angebot noch starker ausweite, namlich auf
Leistungen, die nicht dem allgemeinen, sondern dem ermafigten Steuersatz unterlagen (etwa elektronische Blicher
und Zeitschriften). Die Kunden konnten X-Cards so auch fur ermafigt zu besteuernde Leistungen einsetzen

Entscheidungsgrunde

20

21

22

B.

Die Entscheidung ergeht gemaf’ § 126a FGO. Der Senat halt einstimmig die Revision fur unbegriindet und eine
mundliche Verhandlung nicht fiir erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden und hatten
Gelegenheit zur Stellungnahme.

I. Die Entscheidung kann im Verfahren gemaf} § 126a FGO ergehen.

1. Dass sich die Richterbank gegenuber der Sitzung vom 30.04.2025 geandert hat, steht der Anwendung des & 126a
FGO nicht entgegen (vgl. BFH-Beschlusse vom 15.09.2021 - XI R 12/21 (XI R 25/19), BFHE 274, 317, BStBL Il 2022,
417,Rz 21; vom 07.07.2022 - V R 10/20, BFHE 276, 445, Rz 9; vom 18.10.2023 - XI R 22/20, BFH/NV 2024, 182,

Rz 18). Der Senatsvorsitzende, der in der Sitzung vom 30.04.2025 wegen Erkrankung verhindert war, wirkt gemaf
IV. Nr. 1 Buchst. b, Nr. 2 des senatsinternen Geschaftsverteilungsplans fur das Jahr 2025 am Beschluss mit, da er
nicht mehr verhindert ist.
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23 2. Die Vorschrift des § 126a FGO ist auch dann anwendbar, wenn das angefochtene Urteil --wie im Streitfall--
wegen Auswechslung des Verfahrensgegenstandes im Revisionsverfahren aus verfahrensrechtlichen Griinden
aufzuheben ist, der erkennende Senat bei seiner in der Sache selbst zu treffenden Entscheidung aber einstimmig
das Revisionsbegehren materiell-rechtlich fur unbegriindet und eine miindliche Verhandlung nicht fur erforderlich
halt (vgl. BFH-Beschliisse vom 24.06.2014 - VIII R 48/11, BFH/NV 2014, 1568, Rz 2; vom 27.09.2017 - XI R 18/16,
BFH/NV 2018, 244, Rz 16).

24 3) Das Urteil des FG ist aus verfahrensrechtlichen Grinden aufzuheben. Denn ihm liegt ein nicht mehr existierender
Verwaltungsakt zugrunde, weshalb es keinen Bestand haben kann (vgl. BFH-Urteile vom 03.11.2005 - VR 63/02,
BFHE 212, 161, BStBL Il 2006, 337, unter 11.1.; vom 10.11.2010 - XI R 79/07, BFHE 231, 373, BStBL 1l 2011, 311,

Rz 23; vom 24.04.2013 - XI R 3/11, BFHE 242, 410, BStBL I 2014, 86, Rz 25).

25 Der im Revisionsverfahren ergangene Umsatzsteuerjahresbescheid fur das Streitjahr vom 31.05.2021, den das fur
die Besteuerung der Klagerin zustandig gewordene FA erlassen hat, hat den Umsatzsteuer-Vorauszahlungsbescheid
fur das 1. Kalendervierteljahr 2019, der Gegenstand des finanzgerichtlichen Verfahrens gewesen ist, im Sinne der
88 68 Satz 1, 121 Satz 1 FGO ersetzt. Wird der angefochtene Verwaltungsakt nach Klageerhebung durch einen
anderen Verwaltungsakt geandert oder ersetzt, so wird gemaf der auch im Revisionsverfahren (§ 121 FGO)
geltenden Vorschrift des § 68 FGO der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Verfahrens. Das gilt auch fur den
Umsatzsteuerjahresbescheid im Verhaltnis zum Umsatzsteuer-Vorauszahlungsbescheid (vgl. z.B. BFH-Urteile vom
03.11.2005 - VR 63/02, BFHE 212, 161, BStBL Il 2006, 337, unter II.1.; vom 10.11.2010 - XI R 79/07, BFHE 231, 373,
BStBL 11 2011, 311, Rz 24; vom 24.04.2013 - XI R 3/11, BFHE 242, 410, BStBL Il 2014, 86, Rz 26). Gegenstand der
revisionsrechtlichen Priifung ist deshalb nunmehr die Rechtmafiigkeit des Umsatzsteuerjahresbescheids 2019 vom
31.05.2021. Durch den Erlass des Umsatzsteuerjahresbescheids ist hinsichtlich des Streitjahrs zugleich auf
Beklagtenseite ein Beteiligtenwechsel eingetreten (vgl. allgemein BFH-Urteil vom 10.11.2010 - XI R 79/07, BFHE
231,373, BStBL 1l 2011, 311, Rz 26 f.).

26 b) Die Sache ist spruchreif, weil der vom FG festgestellte Sachverhalt ausreicht, um abschlieBend priifen und
beurteilen zu konnen, ob der Umsatzsteuerjahresbescheid fur 2019 vom 31.05.2021 rechtmafiig ist (vgl.
Schallmoser in Hibschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 68 FGO Rz 74); denn die Beteiligten haben mitgeteilt, dass
hierdurch keine weiteren Streitpunkte in das Verfahren eingeflihrt worden sind (vgl. hierzu Schriftsatze der Klagerin
vom 09.05.2022 und des FA vom 24.08.2021).

27 1. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Klagerin steuerbare und steuerpflichtige Umsatze ausgefuhrt hat. Bei
den nach dem 31.12.2018 ausgestellten X-Cards handelt es sich um Einzweck-Gutscheine im Sinne des & 3 Abs. 14
Satz 1 UStG, deren Ubertragung nach § 3 Abs. 14 Satz 3 UStG als Lieferung des Gegenstands oder Erbringung der
sonstigen Leistung gilt.

28 1. Sollten (einzelne) von der Klagerin im Streitjahr tUbertragene X-Cards noch vor dem 01.01.2019 ausgestellt
worden sein, was das FG nicht tatsachlich festgestellt hat, bliebe die Revision insoweit ohne Erfolg. Der Senat
verweist dazu zur Vermeidung von Wiederholungen auf den BFH-Beschluss vom 29.11.2022 - XI R 11/21 (BFHE
279, 283, BStBL |1 2023, 424, Leitsatz und Rz 27), an dem er festhalt. Die Vereinnahmung des Entgelts fir die
Begebung eines Warengutscheins wirde dann tber die Anzahlungsbesteuerung zu einer Steuerentstehung im
Streitjahr fuhren.

29 2.Nach & 3 Abs. 14 Satz 1 UStG, der nach & 27 Abs. 23 UStG auf Gutscheine anzuwenden ist, die nach dem
31.12.2018 ausgestellt wurden, liegt ein Einzweck-Gutschein vor, wenn bereits im Zeitpunkt der Ausstellung des
Gutscheins der Ort der Lieferung oder sonstigen Leistung, auf die sich ein Gutschein im Sinne des & 3 Abs. 13 UStG
bezieht, und die fur die Umsatze geschuldete Steuer feststehen.

30 a) Unionsrechtlich beruht dies --wie § 3 Abs. 13 bis 15 UStG insgesamt-- auf Art. 30a und Art. 30b MwStSystRL,
welche durch die Richtlinie (EU) 2016/1065 des Rates vom 27.06.2016 zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG
hinsichtlich der Behandlung von Gutscheinen (Gutschein-Richtlinie) eingefiigt worden sind. Nachgehend hat der
nationale Gesetzgeber das Umsatzsteuergesetz durch Art. 9 Nr. 2 Buchst. b des Gesetzes zur Vermeidung von
Umsatzsteuerausfillen beim Handel mit Waren im Internet und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften
vom 11.12.2018 (BGBL | 2018, 2338) entsprechend geandert (vgl. BFH-Beschluss vom 16.08.2022 - X1 S 4/21 (AdV),
BFHE 276, 456, BStBL 11 2023, 419, Rz 23).

31 aa) Ubertragt ein Unternehmer einen Einzweck-Gutschein im eigenen Namen, gilt die Ubertragung des Gutscheins
nach & 3 Abs. 14 Satz 2 UStG als die Lieferung des Gegenstands oder die Erbringung der sonstigen Leistung, auf die
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sich der Gutschein bezieht. Die tatsachliche Lieferung oder die tatsachliche Erbringung der sonstigen Leistung, fir
die ein Einzweck-Gutschein als Gegenleistung angenommen wird, gilt dann nach & 3 Abs. 14 Satz 5 UStG nicht als
unabhangiger Umsatz.

bb) Ein Gutschein im Sinne des & 3 Abs. 13 UStG, bei dem es sich nicht um einen Einzweck-Gutschein handelt, ist
nach & 3 Abs. 15 Satz 1 UStG ein Mehrzweck-Gutschein. Die tatsachliche Lieferung oder die tatsachliche Erbringung
der sonstigen Leistung, fir die der leistende Unternehmer einen Mehrzweck-Gutschein als vollstandige oder
teilweise Gegenleistung annimmt, unterliegt der Umsatzsteuer nach & 1 Abs. 1 UStG, wohingegen jede
vorangegangene Ubertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Umsatzsteuer unterliegt (& 3 Abs. 15 Satz 2
UStG).

cc) Die Einstufung eines Gutscheins als "Einzweck-Gutschein” im Sinne von & 3 Abs. 14 Satz 1 UStG, Art. 30a Nr. 2
MwsStSystRL hangt, wie der EuGH mit Urteil Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23 (EU:C:2024:342, Leitsatz 1 und
Rz 28 ff.) entschieden hat, nur von den in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen ab, wozu die
Voraussetzung gehort, dass der Ort der Erbringung der Dienstleistung, die sich an Endverbraucher richtet und auf
die sich dieser Gutschein bezieht, zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Gutscheins feststehen muss.

(1) Ein "Einzweck-Gutschein” liegt vor, wenn zwei kumulative Voraussetzungen "zum Zeitpunkt der Ausstellung” des
Gutscheins erfullt sind: Zum einen missen zu diesem Zeitpunkt der Ort der Lieferung der Gegenstande oder der
Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, feststehen, und zum anderen muss die fir
diese Gegenstande oder Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer feststehen (EuGH-Urteil Finanzamt O vom
18.04.2024 - C-68/23, EU:C:2024:342, Rz 36 ff.).

(2) Unerheblich ist hingegen, ob ein Gutschein zwischen Steuerpflichtigen Ubertragen wird, die im eigenen Namen
handeln und in anderen Mitgliedstaaten als demjenigen ansassig sind, in dem sich diese Endverbraucher befinden;
denn Gutscheine wirden sonst je nachdem, ob sie im Rahmen einer grenziiberschreitenden Vertriebskette oder
innerhalb eines einzigen Mitgliedstaats vertrieben werden, weiterhin unterschiedlich behandelt (vgl. EuGH-Urteil
Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23, EU:C:2024:342, Rz 40 ff., 42).

b) Eine sonstige Leistung wird nach § 3a Abs. 1 UStG grundsatzlich an dem Ort ausgefuhrt, von dem aus der
Unternehmer sein Unternehmen betreibt. Abweichend davon wird nach § 3a Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Satz 2 Nr. 3 UStG
eine sonstige Leistung, die auf elektronischem Weg an einen Empfanger erbracht wird, der kein Unternehmer ist, fir
dessen Unternehmen die Leistung bezogen wird, an dem Ort ausgeflihrt, an dem der Leistungsempfanger seinen
Wohnsitz, seinen gewohnlichen Aufenthaltsort oder seinen Sitz hat. § 3a UStG ist richtlinienkonform auszulegen
(vgl. BFH-Urteile vom 19.11.1998 - V R 30/98, BFHE 187, 348, BStBL Il 1999, 108, unter I1l.1.b; vom 30.06.2011 -

V R 37/09, BFH/NV 2011, 2129, Rz 16; BFH-Beschlisse vom 14.04.2010 - V B 157/08, BFH/NV 2010, 1315, Rz 4;
vom 18.10.2023 - XI R 22/20, BFH/NV 2024, 182, Rz 32).

) Die Steuer betrug fur jeden steuerpflichtigen Umsatz auch im Streitjahr 19 Prozent der Bemessungsgrundlage
(8 12 Abs. 1 UStG). Die Steuer ermafiigt sich auf sieben Prozent fur die in § 12 Abs. 2 UStG genannten Umsatze.

3. Hiervon ausgehend hat das FG im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die X-Cards Einzweck-Gutscheine sind.

a) Nach den tatsachlichen Feststellungen des FG (Rz 28 der Vorentscheidung) hat Y als Herausgeber der X-Cards bei
deren Erstausgabe Umsatzsteuer berechnet und abgefiihrt. Das bedeutet, dass Y bei der Ausgabe davon
ausgegangen ist, dass nach den von ihr festgelegten Nutzungsbedingungen sowohl der Leistungsort als auch die
geschuldete deutsche Umsatzsteuer feststehen. Ebenso haben die Lieferanten der Klagerin ihrerseits entweder
Umsatzsteuer ausgewiesen oder insoweit eine innergemeinschaftliche Lieferung angemeldet. Sie sind also --anders
als die Klagerin-- der Einstufung der Gutscheine durch Y gefolgt. Die betreffenden Gutscheine wurden von allen
Beteiligten auRer der Klagerin von Beginn an stets als Einzweck-Gutscheine angesehen.

b) Entsprechend hat der Senat die X-Cards, die vor dem 01.01.2019 ausgestellt wurden, als Warengutscheine
angesehen, woran er festhalt (s. dazu die Ausfihrungen unter B.I1.1.). So versteht sich auch die mit Senatsbeschluss
vom 03.11.2022 - XI R 21/21 (BFHE 277, 561) gestellte 1. Vorlagefrage.

¢) In dieser Einschatzung sieht sich der Senat durch das EuGH-Urteil Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23
(EU:C:2024:342) bestatigt (s. dazu unter B.Il.2.a cc).

aa) Der EuGH hat in Rz 47 des Urteils Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23 (EU:C:2024:342) in Bezug auf den
Streitfall ausgefiihrt, dass sich unter Berlicksichtigung der Nutzungsbedingungen der X-Cards, insbesondere der auf
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ihnen angebrachten Kennung des Mitgliedstaats, in dem die Karten benutzt werden miissen, und der Angaben des
vorlegenden Gerichts sowie mit Blick auf Art. 58 Abs. 1 Buchst. ¢ MwStSystRL zeige, dass sich der Ort, an dem die
digitalen Inhalte als Gegenleistung fir die von der Klagerin verkauften X-Cards dem Endverbraucher geliefert
werden, in Deutschland befindet. Bei der Priifung dieser ersten Voraussetzung sei der vor dem vorlegenden Gericht
von der Klagerin angefiihrte Umstand, dass aufderhalb Deutschlands ansassige Endverbraucher X-Cards verwenden
wiurden, nicht zu beruicksichtigen (EuGH-Urteil Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23, EU:C:2024:342, Rz 48).

bb) In Bezug auf die zweite Voraussetzung hat der EuGH in Rz 52 f. des Urteils Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-
68/23 (EU:C:2024:342) dem BFH aufgegeben, das Vorliegen dieser Voraussetzung zu prifen, auch wenn es keinen
Anhaltspunkt fur eine Unsicherheit hinsichtlich der fir die verschiedenen digitalen Inhalte geschuldeten
Mehrwertsteuer gebe, und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die X-Cards die zweite in Art. 30a Nr. 2
MwStSystRL vorgesehene Voraussetzung erfullen und daher auch unter Berlcksichtigung dessen, dass dasselbe
Instrument die erste in dieser Bestimmung vorgesehene Voraussetzung erfiillt, als "Einzweck-Gutschein”
einzustufen sind, falls die Dienstleistung, die als Gegenleistung fir eine X-Card erbracht wird, in Deutschland
unabhangig von dem empfangenen digitalen Inhalt derselben Bemessungsgrundlage und demselben Steuersatz
unterliegen sollte.

d) Mit diesen Erwagungen steht die tatsachliche Wirdigung des FG in Einklang.

aa) Das FG hat angenommen, dass die Besteuerung von elektronischen Dienstleistungen als sonstige Leistung
gemaf’ & 3a Abs. 5 Satz 1 UStG sich nach dem Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt des Leistungsempfangers
richte und es deshalb entscheidend darauf ankomme, ob dieser nach den Gutscheinbedingungen hinreichend sicher
vorbestimmt ist. Dies ist zur Uberzeugung des FG der Fall, da Y als Herausgeber der Gutscheine ein in sich
geschlossenes System des Vertriebs von digitalen Inhalten liber Guthabenkarten entwickelt habe. Fir den Regelfall
einer vertragsgemaRen Nutzung stehe nach Ansicht des FG sowohl der Leistungsort als auch die Steuerschuld fest.
Auch sei Y selbst von Einzweck-Gutscheinen ausgegangen. Das FG hat ferner festgestellt, dass es weder
substantiiert dargetan noch unter Beweis gestellt worden sei, dass es sich bei den Nutzungsbedingungen um eine
bloe Scheinkonstruktion handele.

bb) Diese tatsachliche Wiirdigung der Gutscheinbedingungen der Y ist aufgrund der vom FG festgestellten
Tatsachen, die nicht mit zulassigen und begriindeten Verfahrensriigen angegriffen worden sind, moglich und
verstof3t weder gegen Denkgesetze noch gegen Erfahrungssatze; sie bindet --auch weil sie mit dem EuGH-Urteil
Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23 (EU:C:2024:342) vereinbar ist-- daher den Senat (§ 118 Abs. 2 FGO).
Insbesondere schlieBen weder eine vertragswidrige Nutzung noch die Ubertragung durch Zwischenhindler im
ubrigen Gemeinschaftsgebiet die Annahme eines Einzweck-Gutscheins aus. Nach der Rechtsprechung des Senats
standen sowohl der Ort der Leistung (vgl. dazu BFH-Beschluss vom 29.11.2022 - XI R 11/21, BFHE 279, 283, BStBL I
2023, 424, Rz 22 ff.) als auch die Hohe der Steuer (vgl. dazu BFH-Beschluss vom 29.11.2022 - XI R 11/21, BFHE 279,
283, BStBL Il 2023, 424, Rz 21) zweifelsfrei fest.

4. Mit ihrem erstmals nach Ergehen des EuGH-Urteils Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23 (EU:C:2024:342)
erhobenen Einwand, dass der Ort der sonstigen Leistung, auf die sich die X-Cards beziehen, bei deren Ausstellung
nicht festgestanden habe, weil auch in den in & 1 Abs. 2 UStG genannten Gebieten ansassige Personen
(insbesondere Einwohner von Bisingen und der Insel Helgoland) die Gutscheine hatten nutzen kdnnen, kann die
Klagerin schon verfahrensrechtlich nicht mehr gehort werden.

a) Richtig ist zwar, dass die in § 1 Abs. 2 UStG, Art. 6 Abs. 2 MwStSystRL genannten Gebiete nicht zum Inland
gehoren. Umsatze, die dort bewirkt werden, sind im Inland nicht steuerbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 22.02.2017 -
XI R 13/15, BFHE 257, 160, BStBL 1l 2021, 782, Rz 25 ff.). Diesen rechtlichen Umstand haben weder Y bei der
Einstufung der X-Cards als Einzweck-Gutscheine noch das FG, der EuGH oder der Senat in seinen Beschliissen vom
29.11.2022 - XI R 11/21 (BFHE 279, 283, BStBL Il 2023, 424) und vom 03.11.2022 - XI R 21/21 (BFHE 277, 561,

Rz 54, 65) in Zweifel gezogen.

b) Soweit die Klagerin erstmals in ihrem Schriftsatz vom 01.07.2024 geltend macht, Leistungsempfanger mit Sitz
oder gewohnlichem Aufenthalt in den in & 1 Abs. 2 UStG genannten Gebieten kdnnten vertragskonform X-Cards mit
Landerkennung DE einldsen, weil die Nutzungsbedingungen der Y keine territoriale Beschrankung auf das
umsatzsteuerrechtliche Inland enthielten, handelt es sich insoweit um neues --im Revisionsverfahren nicht
zulassiges-- tatsachliches Vorbringen.

aa) Neuer Sachvortrag ist im Revisionsverfahren grundsatzlich nicht zu berucksichtigen (standige Rechtsprechung, s.
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z.B. BFH-Urteile vom 27.11.2019 - XI R 35/17, BFHE 267, 542, BStBL 11 2021, 252, Rz 54 vom 18.11.2021 -
V R 38/19, BFHE 274, 355, Rz 59). Dies gilt erst recht, wenn neuer Sachvortrag erst nach Ergehen eines EuGH-
Urteils erfolgt und selbst im Verfahren vor dem EuGH ein solcher Vortrag nicht erfolgt ist.

bb) Das FG hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass --wie die Klagerin behauptet-- territoriale Beschrankungen
auf das umsatzsteuerrechtliche Inland fehlen, so dass diese Ausfuhrungen gemafd § 118 Abs. 2 FGO als neuer
Sachvortrag anzusehen sind. Der Vortrag widerspricht auferdem den tatsachlichen Feststellungen des FG, da
bereits Y die Gutscheine als Einzweck-Gutscheine, bei denen der Ort der Leistung im umsatzsteuerrechtlichen
Inland feststand, ausgegeben hat. Gerade wegen des Vorgehens der Y sind aus Sicht des Senats keine tatsachlichen
Anhaltspunkte dafir ersichtlich, dass die X-Cards in den in § 1 Abs. 2 UStG, Art. 6 Abs. 2 MwStSystRL genannten
Gebieten einlosbar waren, weil keine territoriale Beschrankung auf das umsatzsteuerrechtliche Inland bestand. Das
davon abweichende erstmalige tatsachliche Vorbringen ist daher als unzulassig zurtickzuweisen.

c) Der Senat weicht daher auch nicht von der von der Klagerin angefiihrten Rechtsauffassung in Spanien ab, so dass
ein erneutes Vorabentscheidungsersuchen wegen innergemeinschaftlicher Divergenz (vgl. dazu BFH-Beschluss vom
23.08.2023 - XI R 10/20, BFHE 282, 113, BStBL 11 2024, 302, m.w.N.) zur Klarung der Bedeutung der in & 1 Abs. 2
UStG, Art. 6 Abs. 2 MwStSystRL genannten Gebiete im Streitfall nicht erforderlich ist.

5. Ohne Erfolg macht die Revision Uberdies geltend, dass Kunden, die ins Ausland verzogen, weiterhin unter
Einhaltung der Nutzungsbedingungen X-Cards mit Landerkennung DE nutzen kdnnten, was zur Annahme eines
auslandischen Orts der Leistung fiihrte.

a) Die Moglichkeit eines Umzugs nach Erwerb eines Einzweck-Gutscheins andert am Feststehen des Leistungsorts
im Inland schon deshalb nichts, weil es fiir die Annahme eines Einzweck-Gutscheins auf die Verhaltnisse im
Zeitpunkt seiner Ausgabe ankommt (vgl. auch EuGH-Urteil Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23, EU:C:2024:342,
Rz 55). Falls nach der Ausstellung und dem berechtigten Erwerb eines Gutscheins der Erwerber ins Ausland
umzieht, ist dies fur die umsatzsteuerrechtliche Bewertung eines bereits ausgefihrten Umsatzes unbeachtlich; denn
der Umsatz gilt umsatzsteuerrechtlich bereits mit der Ubertragung (vor dem Umzug) als ausgefiihrt (& 3 Abs. 14
Satz 2 UStG). Die tatsachliche Erbringung (nach dem Umzug) im Ausland gilt nicht als Umsatz (8 3 Abs. 14 Satz 5
UStG).

b) Erganzend verweist der Senat hinsichtlich des neuen Sachvortrags auf die Ausfuhrungen unter B.11.4.b.

6. Der Angriff der Revision, die X-Cards seien auch fur Leistungen einlosbar, deren Ort sich nicht nach & 3a Abs. 5
UStG, sondern allgemein nach & 3a Abs. 1 UStG bestimme, und so am Sitz von Y im Ausland liege
("Sortimentsanderung”), geht ebenfalls ins Leere.

a) Nach den gemaf § 118 Abs. 2 FGO bindenden tatsachlichen Feststellungen des FG sowie den BFH-Beschlissen
vom 29.11.2022 - XI R 11/21 (BFHE 279, 283, BStBL Il 2023, 424, Rz 21) und vom 03.11.2022 - XI R 21/21 (BFHE
277, 561, Rz 47) verkorpern die X-Cards das Recht zum Bezug konkret definierter digitaler Inhalte. Die tatsachlichen
Feststellungen des FG hat die Revision nicht mit zulassigen und begriindeten Verfahrensriigen angegriffen. Allein
der gegenteilige Vortrag der Revision lasst die Bindungswirkung nach & 118 Abs. 2 FGO nicht entfallen (vgl. Lange
in HHSp, & 118 FGO Rz 225; Krumm in Tipke/Kruse, &8 118 FGO Rz 91). Der Senat verweist erganzend auf die
Ausfiihrungen unter B.I1.4.b.

b) Auf den weiteren Vortrag, es sei nicht auszuschliefien, dass Y sein Angebot ausweite, kommt es nicht an, weil auf
die Verhaltnisse im Zeitpunkt der Ausstellung der Gutscheine abzustellen ist (s. dazu auch unter B.1l.5.a).

7. Soweit die Revision geltend gemacht hat, dass die bei Einlésung der X-Cards geschuldete Steuer nicht feststehe,
das heit dass zum maRgeblichen Zeitpunkt der Ausstellung der X-Cards auch Leistungen angeboten worden seien,
die dem ermafigten Steuersatz (&8 12 Abs. 2 UStG) unterlagen, widerspricht dies sowohl den tatsachlichen
Feststellungen des FG als auch der Rechtsauffassung des Senats (vgl. BFH-Beschlisse vom 29.11.2022 - XI R 11/21,
BFHE 279, 283, BStBL 11 2023, 424, Rz 21; vom 03.11.2022 - XI R 21/21, BFHE 277, 561, Rz 54, 65).

a) Soweit die Klagerin nun abweichend von den tatsachlichen Feststellungen des FG die Existenz solcher digitalen
Inhalte behauptet, verweist der Senat auf die Ausfuhrungen unter B.Il.4.b und die dort genannte Rechtsprechung.

b) Der Senat weicht damit nicht von Rz 52 des EuGH-Urteils Finanzamt O vom 18.04.2024 - C-68/23
(EU:C:2024:342) ab. Der EuGH hat darin dem Senat zwar aufgegeben, er moge prufen, ob die Hohe der Steuer
feststeht. Dies kann der Senat allerdings nur im Rahmen der im Revisionsverfahren bestehenden
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verfahrensrechtlichen Moglichkeiten. Auch der Hinweis des EuGH lasst insoweit die Bindungswirkung des § 118
Abs. 2 FGO nicht entfallen, da die vom EuGH aufgeworfene Frage Gegenstand des Klageverfahrens war und vom FG
bindend festgestellt ist. Fiir die Entscheidung im Einzelfall ist der Senat zustandig.

62 8. Eine etwaige unzutreffende (Nicht-)Besteuerung von Konkurrenten kann (nur) mit der Konkurrentenklage geltend
gemacht werden (vgl. BFH-Urteile vom 28.06.2017 - XI R 23/14, BFHE 258, 517, Rz 51; vom 29.11.2022 -
XI R 11/21, BFHE 279, 283, BStBL 11 2023, 424, Rz 31).

63 9. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1, Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		Entscheidungsgründe






BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 21. Mai 2025, Il R 56/22

Steuervergiinstigung nach & 6a GrEStG
ECLI:DE:BFH:2025:U.210525.1IR56.22.0
BFH II. Senat

GrEStG 1983 & 1 Abs 3 Nr 4, GrEStG 1983 § 6a S 3, GrEStG 1983 & 6a S 4, GrEStG 1983 8 6a S 1, UmwG 1995 8§ 1 Abs 1
Nr 2, UmwG 1995 & 123 Abs 2 Nr 2

vorgehend Sachsisches Finanzgericht, 30. November 2022, Az: 5 K 969/22
Leitsatze

1. Die Steuervergunstigung bei Umstrukturierungen im Konzern setzt nach & 6a Satz 3 des Grunderwerbsteuergesetzes
(GrEStG) voraus, dass an dem Rechtsvorgang ausschliefslich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von
dem herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaften oder mehrere von einem herrschenden Unternehmen
abhangige Gesellschaften beteiligt sind. Abhangig ist eine Gesellschaft nach § 6a Satz 4 GrEStG, wenn das herrschende
Unternehmen an deren Kapital- oder Gesellschaftsvermdgen innerhalb der Vorbehaltens- und Nachbehaltensfristen
ununterbrochen zu mindestens 95 % beteiligt ist.

2. Eine Gruppe natdurlicher Personen, die nicht in der Rechtsform einer Personen- oder Kapitalgesellschaft
zusammengeschlossen sind, ist kein Rechtstrager im zivilrechtlichen und grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne und kann
kein herrschendes Unternehmen im Sinne des & 6a Satz 3 und 4 GrEStG sein.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Sachsischen Finanzgerichts vom 30.11.2022 - 5 K 969/22 aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) ist eine GmbH, die am ...02.2021 in das Handelsregister eingetragen
wurde. Mit notariellem Spaltungsvertrag zur Neugrundung vom ...12.2020 Ubertrug die L-GmbH als
Alleingesellschafterin ihre Geschaftsanteile an der P-GmbH auf die zu diesem Zweck neu zu grindende Klagerin als
Ubernehmerin. Die P-GmbH war Eigentiimerin eines Grundstiicks. Zum Ausgleich hierfir erhielten die vier
Gesellschafter der L-GmbH, die Anteile in Hohe von 15/40, 12/40, 10/40 und 3/40 hielten, Geschaftsanteile an der
Klagerin zu den gleichen Anteilen, wie sie an der L-GmbH beteiligt waren. Die Abspaltung wurde am 22.02.2021 in
das Handelsregister bei der L-GmbH eingetragen.

2 Mit Bescheid vom 14.12.2021 (iber die gesonderte und einheitliche Feststellung des Grundbesitzwertes auf den
22.02.2021 stellte das fir die Bewertung des Grundstucks zustandige Finanzamt auf Ersuchen des Beklagten und
Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) den Grundbesitzwert fiir das Grundstiick der P-GmbH auf 2.471.274 € fest.

3  Mit Bescheid vom 29.12.2021 setzte das FA die Grunderwerbsteuer auf 86.494 € fest. Gegen diesen Bescheid legte
die Klagerin unter Hinweis auf & 6a des Grunderwerbsteuergesetzes in der am Stichtag 22.02.2021 geltenden
Fassung (GrEStG) Einspruch ein. Den Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 21.09.2022 als
unbegrundet zurtck.
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4  Die Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg. Seiner Auffassung nach ist die Ubertragung des
Grundstiicks nach & 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG steuerbar, da 100 % der Anteile an der grundbesitzenden P-GmbH durch
Abspaltung von der L-GmbH auf die Klagerin Ubergegangen seien. Die Voraussetzungen fiir eine
Steuerverglinstigung nach & 6a GrEStG lagen nicht vor. An dem Umwandlungsvorgang seien kein herrschendes
Unternehmen und keine abhangigen Gesellschaften im Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG beteiligt gewesen. Das
Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 1155 veroffentlicht.

5 Dagegen richtet sich die Revision der Klagerin. Sie rugt die Auslegung des & 6a GrEStG und tragt vor, es handele
sich im Streitfall um eine Umstrukturierung im Konzern nach & 6a GrEStG. An der Ubertragenden und der
ubernehmenden Gesellschaft seien die gleichen Personen beteiligt. Die vier Gesellschafter seien als herrschendes
Unternehmen anzusehen. Herrschendes Unternehmen konnten auch naturliche Personen und
Personengesellschaften sein. Bei der Abspaltung zur Neugriindung sei die Beherrschung der P-GmbH auf die
Klagerin als neuer Rechtstragerin ibergegangen. Die Vorbehaltensfrist von flinf Jahren miisse bei einer Abspaltung
zur Neugrundung nicht eingehalten werden.

6  Das FA erlieft wahrend des Revisionsverfahrens am 15.05.2023 einen geanderten Grunderwerbsteuerbescheid.
Darin setzte es die Grunderwerbsteuer ausgehend von einem neu festgestellten Grundbesitzwert in Hohe von
820.000 € auf 28.700 € herab.

7  Die Klagerin beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und den Grunderwerbsteuerbescheid vom 15.05.2023 dahingehend zu andern,
dass die Grunderwerbsteuer auf O € festgesetzt wird.

8  Das FA beantragt,
die Revision als unbegrindet zuriickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

9 Die Vorentscheidung ist aus verfahrensrechtlichen Griinden aufzuheben, weil sich nach Verkiindung des FG-Urteils
der Verfahrensgegenstand, liber dessen RechtmaRigkeit das FG zu entscheiden hatte, geandert hat (§ 127 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--). An Stelle des Grunderwerbsteuerbescheids vom 29.12.2021, Uber den das FG
entschieden hat, ist der Anderungsbescheid vom 15.05.2023 getreten und nach § 121 Satz 1 i.V.m. & 68 Satz 1 FGO
zum Gegenstand des Verfahrens geworden. Das angefochtene Urteil ist daher gegenstandslos und aufzuheben (vgl.
Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 21.08.2024 - II R 11/21, BStBL Il 2025, 525, Rz 13, m.w.N.).

10 Einer Zuruckverweisung der Sache an das FG nach § 127 FGO bedarf es nicht, da sich aufgrund des
Anderungsbescheids an den zwischen den Beteiligten streitigen Punkten im Ubrigen nichts gedndert hat (vgl. BFH-
Urteil vom 28.08.2019 - II R 7/17, BFHE 266, 485, BStBL Il 2020, 247, Rz 13). Die vom FG getroffenen tatsachlichen
Feststellungen bilden die Grundlage fur die Entscheidung des BFH; sie fallen durch die Aufhebung des
finanzgerichtlichen Urteils nicht weg, da das finanzgerichtliche Urteil nicht an einem Verfahrensmangel leidet (vgl.
BFH-Urteil vom 28.08.2019 - II R 7/17, BFHE 266, 485, BStBL Il 2020, 247, Rz 13).

11 Die Sache ist spruchreif. Die Klage ist unbegrindet und daher abzuweisen. Der Grunderwerbsteuerbescheid vom
15.05.2023 ist rechtmafiig und verletzt die Klagerin nicht in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). Fur den nach
& 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG steuerbaren Ubergang der Anteile an der grundbesitzenden P-GmbH auf die Klagerin sind
die Voraussetzungen fur eine Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG nicht erfullt.

12 1. Durch den Ubergang von 100 % der Anteile an der P-GmbH von der L-GmbH auf die Kl&gerin ist der Tatbestand
des § 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG erfullt.

13 a) & 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG erfasst die Fille des Ubergangs von mindestens 95 % in einer Hand vereinigter Anteile an
einer grundbesitzenden Gesellschaft von einem Rechtstrager auf einen anderen Rechtstrager. Voraussetzung fir die
Anwendung dieses Tatbestandes ist, dass bereits in der Hand des Ubertragenden Rechtstragers die Anteile an der
grundbesitzenden Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar vereinigt sind und diese sodann auf einen Erwerber

Seite 2 von 4





14

15

16

17

18

19

20

Ubergehen (vgl. BFH-Urteile vom 16.01.2002 - 1l R 52/00, BFH/NV 2002, 1053, unter I1.2., und vom 21.08.2019 -
IIR 21/19 (Il R 56/15), BFHE 266, 361, BStBL Il 2020, 344, Rz 11; Behrens in Behrens/Wachter,
Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl.,, 8§ 1 Rz 789; Pahlke/Joisten, Grunderwerbsteuergesetz, 7. Aufl,, § 1 Rz 406;
Mefibacher-Honsch in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl,, 8 1 Rz 1156).

b) Ausgehend davon ist der Ubergang der Anteile an der P-GmbH auf die Kldgerin im Wege der Abspaltung zur
Neugrindung gemaR & 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 123 Abs. 2 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) nach & 1 Abs. 3
Nr. 4 GrEStG steuerbar. Die L-GmbH war vor der Abspaltung zu 100 % an der grundbesitzenden P-GmbH beteiligt.
Diese Anteile sind im Zeitpunkt der Eintragung der Abspaltung am ...02.2021 auf die Klagerin nach & 1 Abs. 3 Nr. 4
GrEStG libergegangen, ohne dass dem Ubergang ein Rechtsgeschift im Sinne des & 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG
vorausgegangen ist.

2. Der nach & 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG steuerbare Ubergang der Anteile ist nicht nach § 6a Satz 1 GrEStG von der Steuer
befreit.

a) Nach & 6a Satz 1 GrEStG wird unter anderem flr einen nach & 1 Abs. 3 GrEStG steuerbaren Rechtsvorgang auf
Grund einer Umwandlung im Sinne des & 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG die Steuer nicht erhoben. Satz 1 gilt nur, wenn
an dem dort genannten Rechtsvorgang ausschlieflich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von
diesem herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaften oder mehrere von einem herrschenden Unternehmen
abhangige Gesellschaften beteiligt sind (& 6a Satz 3 GrEStG). Im Sinne von § 6a Satz 3 GrEStG abhangig ist eine
Gesellschaft, an deren Kapital oder Gesellschaftsvermogen das herrschende Unternehmen innerhalb von fiinf Jahren
vor dem Rechtsvorgang und funf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar,
teils mittelbar zu mindestens 95 % ununterbrochen beteiligt ist (§ 6a Satz 4 GrEStG). Welches Unternehmen als
"herrschendes Unternehmen” und welche Gesellschaften als "abhangige Gesellschaften” im Sinne dieser Vorschrift
anzusehen sind, richtet sich nach dem jeweiligen Umwandlungsvorgang, fiir den die Steuer nach § 6a Satz 1 GrEStG
nicht erhoben werden soll (BFH-Urteil vom 28.09.2022 - 11 R 13/20, BFHE 277, 476, BStBL 1l 2023, 666, Rz 19, 20).

b) Der Anwendungsbereich des & 6a GrEStG ist grundsatzlich nicht auf bestimmte Rechtstrager oder Unternehmen
beschrankt. Vielmehr gilt die Vorschrift mangels naherer gesetzlicher Eingrenzung fur alle Rechtstrager im Sinne
des Grunderwerbsteuergesetzes, die wirtschaftlich tatig sind (BFH-Urteil vom 21.08.2019 - II R 15/19 (Il R 50/13),
BFHE 266, 326, BStBL 11 2020, 329, Rz 18). Der weite Anwendungsbereich betrifft auch die Rechtsform des
Unternehmens. Zwar spricht der Wortlaut der Vorschrift von einem herrschenden "Unternehmen” und von diesem
abhangigen "Gesellschaften”. Daraus lasst sich aber nicht der Schluss ziehen, dass das herrschende Unternehmen in
einer bestimmten Rechtsform organisiert sein muss. Herrschendes Unternehmen kénnen folglich auch
Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften sowie naturliche und juristische Personen sein, die
wirtschaftlich tatig sind (BFH-Urteil vom 21.08.2019 - 1l R 15/19 (Il R 50/13), BFHE 266, 326, BStBL Il 2020, 329,
Rz 19; Lieber in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 6a Rz 30; Kugelmuller-Pugh in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., & 6a Rz 85).

¢) Jedoch ist eine Gruppe naturlicher Personen, die nicht in der Rechtsform einer Personen- oder Kapitalgesellschaft
zusammengeschlossen ist, kein Rechtstrager im zivilrechtlichen und grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne (s. hierzu
Behrens in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl,, 8 1 Rz 9; Mefsbacher-Honsch in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl.,, 8§ 1 Rz 16; Pahlke/Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, 7. Aufl,, § 1 Rz 20). Sie
kann daher auch kein herrschendes Unternehmen im Sinne des & 6a Satz 3 und 4 GrEStG sein. Weder der Wortlaut
der Norm noch deren Zweck lassen eine andere Auslegung zu.

aa) Nach & 6a Satz 4 GrEStG sind abhangige Gesellschaften solche, an denen das herrschende Unternehmen
innerhalb von Vor- und Nachbehaltensfristen zu mindestens 95 % beteiligt ist. Einzelne naturliche Personen kdnnen
zwar --jede fur sich-- an einer Gesellschaft beteiligt sein und --wie dargelegt-- auch herrschende Unternehmen im
Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG sein. AuBerhalb einer rechtlich selbstandigen Personen- oder
Kapitalgesellschaft bilden sie als Gruppe aber keinen eigenen Rechtstrager. Eine zusammenfassende Betrachtung
von einzelnen Beteiligungen, wie sie z.B. § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes fir die Begunstigung des Betriebsvermogens vorsieht, ist in § 6a Satz 4 GrEStG nicht
geregelt.

bb) Eine uber den Wortlaut hinausgehende, erweiternde Auslegung ist nicht geboten. Der Gesetzgeber wollte
mittels & 6a GrEStG Umstrukturierungen innerhalb von Konzernen erleichtern, damit Unternehmen flexibel auf
Veranderungen der Marktverhaltnisse reagieren konnen (BTDrucks 17/147, S. 10). Das Erfordernis einer Beteiligung
des herrschenden Unternehmens von mindestens 95 % an einer abhangigen Gesellschaft soll zum einen den
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Anwendungsbereich der Steuerbegilinstigung einengen. Zum anderen ist die Beteiligung von mindestens 95 %
angelehnt an die bei Einfihrung des & 6a GrEStG geltenden qualifizierten Beteiligungen der Erganzungstatbestande
des & 1 Abs. 2a oder Abs. 3 GrEStG a.F., die ausdriicklich von & 6a Satz 1 GrEStG a.F. befreit waren.
Wirtschaftsteilnehmer mit einer solchen qualifizierten Beteiligung sind im Hinblick auf die Grunderwerbsteuer nicht
in einer vergleichbaren tatsachlichen und rechtlichen Situation wie Wirtschaftsteilnehmer, deren Beteiligung an
einer grundbesitzenden Gesellschaft weniger als 95 % betragt (BFH-Vorlagebeschluss vom 30.05.2017 - || R 62/14,
BFHE 257, 381, BStBL 11 2017, 916, Rz 51). Die Ubertragung einer qualifizierten Beteiligung lost
grunderwerbsteuerrechtlich dieselben Rechtsfolgen aus wie die Ubertragung eines Grundstiicks. Demgegeniiber
kann der Inhaber einer nicht qualifizierten Beteiligung diese Gbertragen, ohne dass der Vorgang mit
Grunderwerbsteuer belastet wird; hier kann Grunderwerbsteuer nur anfallen, wenn weitere Anteilseigner Anteile
Ubertragen, so dass insgesamt mindestens 95 % der Anteile auf neue Rechtstrager ibergehen (BFH-
Vorlagebeschluss vom 30.05.2017 - 1| R 62/14, BFHE 257, 381, BStBL 1l 2017, 916, Rz 51).

d) Nach diesen Grundsatzen ist die Steuerbegunstigung nach & 6a Satz 1 GrEStG im Streitfall nicht zu gewahren. Es
handelt sich bei der Ubertragung der Anteile an der P-GmbH von der L-GmbH auf die zu diesem Zweck neu
gegrundete Klagerin zwar um eine Umwandlung im Wege der Abspaltung zur Neugrindung gemaf; § 1 Abs. 1 Nr. 2
i.V.m. § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwaG, die grundsatzlich nach & 6a Satz 1 GrEStG begunstigt ist. Es waren an dem
steuerbaren Umwandlungsvorgang jedoch weder ein herrschendes Unternehmen und eine oder mehrere abhangige
Gesellschaften noch zwei von einem herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaften innerhalb von funf
Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens

95 % ununterbrochen im Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG beteiligt.

aa) Unschadlich ist, dass die L-GmbH vor dem Umwandlungsvorgang nicht zu mindestens 95 % an der Klagerin
beteiligt war, denn bei einer Abspaltung zur Neugrindung gemaf? § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG missen die in § 6a

Satz 4 GrEStG genannten Fristen in Bezug auf den aufnehmenden Rechtstrager nur insoweit eingehalten werden,
als sie aufgrund eines begunstigten Umwandlungsvorgangs auch eingehalten werden konnen. Bei einer Abspaltung
zur Neugrundung kann die Vorbehaltensfrist umwandlungsbedingt nicht eingehalten werden, weil die neu
gegrindete Gesellschaft erst durch die Abspaltung entsteht, wohl aber die Nachbehaltensfrist (vgl. BFH-Urteile vom
21.08.2019 - II R 16/19 (Il R 36/14), BFHE 266, 335, BStBL II 2020, 333; vom 25.09.2024 - || R 2/22, BStBL || 2025,
253; BFH-Beschluss vom 03.05.2023 - [I B 27/22, BFH/NV 2024, 920; Kugelmiller-Pugh in Viskorf,
Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl., § 6a Rz 111; Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehorden der Lander
zur Anwendung des & 6a GrEStG vom 25.05.2023, BStBL | 2023, 995, Tz. 3.2.2.1).

bb) Die L-GmbH selbst war nach der Abspaltung nicht finf Jahre zu mindestens 95 % an der Klagerin beteiligt, so
dass die Nachbehaltensfrist nach & 6a Satz 4 GrEStG nicht eingehalten wurde. Beteiligt waren nur ihre
Gesellschafter. Die einzelnen Gesellschafter der L-GmbH und der Klagerin sind fiir sich genommen keine
herrschenden Unternehmen im Sinne des & 6a Satz 3 und 4 GrEStG. Sie sind als natlrliche Personen zwar
Rechtstrager im Sinne des Grunderwerbsteuerrechts und konnen als solche grundsatzlich herrschendes
Unternehmen im Sinne des & 6a Satz 3 GrEStG sein. Keiner der Gesellschafter ist jedoch, wie von & 6a Satz 4 GrEStG
gefordert, mit mindestens 95 % an der L-GmbH und der Klagerin beteiligt.

cc) Die Gesellschafter sind auch nicht in ihrer Gesamtheit als herrschendes Unternehmen im Sinne des & 6a Satz 3
GrEStG anzusehen. Es ist weder vorgetragen noch nach den Feststellungen des FG ersichtlich, dass sich die
Gesellschafter der L-GmbH und der Klagerin in Form einer rechtlich selbstandigen Personen- oder
Kapitalgesellschaft zusammengeschlossen haben. Fur einen Zusammenschluss in einer Kapitalgesellschaft fehlt es
bereits am Abschluss eines dafir erforderlichen formlichen Gesellschaftsvertrags. Fiir den Abschluss eines
Gesellschaftsvertrags im Hinblick auf eine Gesellschaft biirgerlichen Rechts ist zwar grundsatzlich keine Form
erforderlich (vgl. Grineberg/Retzlaff, Burgerliches Gesetzbuch, 84. Aufl,, § 705 Rz 10). Erforderlich ware jedoch ein
--gegebenenfalls auch konkludent-- zum Ausdruck gebrachter Rechtsbindungswille der Gesellschafter der L-GmbH
und der Klagerin, sich in Bezug auf ihre Beteiligungen in einer solchen Gesellschaft verbunden mit den
diesbeziiglichen weitreichenden Rechtsfolgen zu einem gemeinsamen Zweck zusammenzuschliefsen (vgl.
Gruneberg/Retzlaff, Burgerliches Gesetzbuch, 84. Aufl., § 705 Rz 7). Hierfur bestehen keine Anhaltspunkte.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf & 135 Abs. 1 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 21. Mai 2025, 1| R 31/22

Einhalten der Vorbehaltensfrist des § 6a Satz 4 GrEStG bei einer Ausgliederung zur Aufnahme
ECLI:DE:BFH:2025:U.210525.1IR31.22.0
BFH II. Senat

GrEStG 1983 & 1 Abs 1 Nr 3, GrEStG 1983 § 6a S 1, GrEStG 1983 & 6a S 3, GrEStG 1983 & 6a S 4, GG Art 3, UmwG 1995 &
123 Abs 3 Nr 1, UmwG 1995 & 1 Abs 1 Nr 2

vorgehend FG Nurnberg, 14. Juli 2022, Az: 4 K 59/21
Leitsatze

1. Bei der Ausgliederung zur Aufnahme auf einen bestehenden Rechtstrager nach & 123 Abs. 3 Nr. 1 des
Umwandlungsgesetzes muss die flinfjahrige Vorbehaltensfrist des § 6a Satz 4 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG)
eingehalten werden.

2. Die unterschiedliche Behandlung der Ausgliederung zur Neugrindung und der Ausgliederung zur Aufnahme im
Hinblick auf die Einhaltung der Vorbehaltensfrist des & 6a Satz 4 GrEStG verletzt nicht Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Tenor

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Nirnberg vom 14.07.2022 - 4 K 59/21 wird als
unbegruindet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) wurde mit notarieller Urkunde vom ...03.2015 gegriindet und am ...
04.2015 in das Handelsregister eingetragen. Alleinige Gesellschafterin der Klagerin war die Stadt A (Gemeinde) mit
einem Geschaftsanteil (Nr. 1) in Héhe von 25.000 €.

2 Die Klagerin erwarb mit notariellem "Vertrag tiber die Ausgliederung und Ubernahme des Regiebetriebs ...,
Ausgliederung auf eine bestehende GmbH" vom ...11.2015 von der Gemeinde als Ubertragender Rechtstragerin im
Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemaf § 123 Abs. 3 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) den
Regiebetrieb ... mit allen ihm rechtlich und wirtschaftlich zuzuordnenden Gegenstanden des Aktiv- und
Passivvermogens sowie Rechten und Pflichten (§ 4 des Vertrages) gegen Gewahrung eines weiteren
Geschaftsanteils von 1.000 €. Nach & 5 des Vertrages ("Auszugliedernder Grundbesitz") ging auch eine noch amtlich
zu vermessende Teilflache aus einem naher bezeichneten Grundstiick der Gemeinde auf die Klagerin uber. Die
mafigebliche Teilflache war dem als Anlage beigefuigten Lageplan zu entnehmen. Ausgliederungsstichtag war im
Innenverhaltnis der ...04.2015, steuerlicher Ubertragungsstichtag war der ...03.2015 (§ 2 des Vertrages). Die
Ubertragung des auszugliedernden Vermégens erfolgte mit dinglicher Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der
Ausgliederung in das Handelsregister der Klagerin (§ 12 des Vertrages). Die Ausgliederung wurde am ...12.2015 in
das Handelsregister eingetragen.

3 Mit Grunderwerbsteuerbescheid vom 11.06.2018 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--)
Grunderwerbsteuer in Hohe von ... € gegen die Klagerin wegen eines gesetzlichen Eigentumsibergangs nach & 1
Abs. 1 Nr. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes in der flr das Streitjahr geltenden Fassung (GrEStG) fest. Als
Gegenleistung wurde gematf & 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GrEStG der Grundbesitzwert zugrunde gelegt. Das fir die
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Bewertung zustandige Finanzamt hatte diesen mit Bescheid vom 16.05.2018 in Hohe von ... € gesondert
festgestellt.

Gegen den Grunderwerbsteuerbescheid legte die Klagerin Einspruch ein. Zur Begriindung fiihrte sie aus, dass der
steuerbare Erwerbsvorgang gemafd § 6a GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit sei. Der Einspruch wurde vom FA
als unbegrindet zurlickgewiesen.

Die dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts (FG) ist durch die
Ausgliederung zur Aufnahme nach & 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG das Grundstiick auf die Klagerin
als neue Rechtstragerin ubergegangen. Dieser Vorgang unterliege nach & 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG der
Grunderwerbsteuer. Die Voraussetzungen fir die Steuerbefreiung nach & 6a GrEStG seien nicht erfillt. Zwar sei die
Gemeinde zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister am ...12.2015 an der Klagerin zu
100 % beteiligt gewesen. Sie habe diese Beteiligung zum Zeitpunkt der Ausgliederung jedoch erst seit der
Griindung der Klagerin und damit erst wenige Monate und nicht, wie von & 6a Satz 3 und 4 GrEStG gefordert, funf
Jahre vor dem Umwandlungsvorgang ununterbrochen gehalten. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte
2022, 1778 veroffentlicht.

Dagegen richtet sich die Revision der Kldgerin. Nach ihrer Auffassung sind die Voraussetzungen des & 6a Satz 3
GrEStG erfillt, da an dem steuerbaren Umwandlungsvorgang ausschliefilich die Gemeinde als herrschendes
Unternehmen und die Klagerin als eine von diesem herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaft beteiligt
gewesen seien. § 6a Satz 4 GrEStG setze seinem Wortlaut nach zwar voraus, dass die beherrschungsvermittelnde
Beteiligung an der abhangigen Gesellschaft innerhalb von funf Jahren vor dem Rechtsvorgang und funf Jahren nach
dem Rechtsvorgang ununterbrochen bestanden habe. Allerdings habe der Bundesfinanzhof (BFH) eine
weitreichende teleologische Reduktion der Vorbehaltens- und Nachbehaltensfristen vorgenommen, die auch
Auswirkung auf den vorliegenden Streitfall habe. Die von FA und FG gezogene Rechtsfolge resultiere aus einer
Ungleichbehandlung im Vergleich zu den als beglinstigungsfahig angesehenen Umwandlungsfallen zur
Neugriindung und versto3e gegen das aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) folgende Gebot der
Gleichbehandlung von im Wesentlichen gleichartigen Sachverhalten. Die Gemeinde als herrschendes Unternehmen
habe aus Rechtsgriinden die Vorbehaltensfrist von funf Jahren fur die Beteiligung an der aufnehmenden
Gesellschaft nicht einhalten konnen. Denklogisch habe die Beteiligung erst ab dem Grindungszeitpunkt der
Klagerin begriindet werden kdnnen.

Im rechtlichen Sinne habe es sich zwar nicht um eine Ausgliederung zur Neugriindung nach & 123 Abs. 3 Nr. 2
UmwG, sondern um eine Ausgliederung zur Aufnahme gemaf} § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG gehandelt. Der
Rechtsprechung des BFH lasse sich jedoch nicht entnehmen, dass die Ausgliederung zur Aufnahme nicht
begunstigungsfahig sei. Die Vorbehaltens- und Nachbehaltensfristen seien nach Ansicht des BFH dem Sinn und
Zweck der Beglinstigung entsprechend eng auszulegen. Ungewollte Mitnahmeeffekte seien --ebenso wie bei
Neugrindungsfallen-- nicht ersichtlich. Dies gelte im vorliegenden Fall umso mehr, als aufgrund der
umwandlungsrechtlichen und umwandlungssteuerrechtlichen Maglichkeiten die Ausgliederung auf die Klagerin
wirtschaftlich auf den ...04.2015 und damit auf einen Zeitpunkt vor der rechtlichen Existenz der Klagerin
zuruickbezogen worden sei. Wirtschaftlich entspreche der Streitfall einer Ausgliederung zur Neugriindung. Mangels
einer sachlichen Differenzierung der Ausgliederung zur Aufnahme von einer Ausgliederung zur Neugriindung halte
die Ungleichbehandlung beider Sachverhalte nicht dem Mafdstab des Art. 3 Abs. 1 GG stand.

Die Klagerin beantragt,

die Vorentscheidung aufzuheben und den Grunderwerbsteuerbescheid vom 11.06.2018 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 16.12.2020 dahingehend zu andern, dass die Grunderwerbsteuer auf O € festgesetzt
wird.

Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

10 Die Revision ist unbegriindet und daher zuriickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG
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hat zu Recht erkannt, dass die Voraussetzungen des & 6a GrEStG bei der durch die Ausgliederung des Regiebetriebs
bewirkten Ubertragung des Grundstiicks der Gemeinde auf die Kldgerin nicht erfiillt sind. Die nach & 6a Satz 4
GrEStG ununterbrochen einzuhaltende fiinfjahrige Vorbehaltensfrist wurde nicht gewahrt. Auf deren Einhaltung
kann im vorliegenden Streitfall nicht verzichtet werden.

1. Das FG hat zutreffend entschieden, dass der durch die Ausgliederung des Regiebetriebs zur Aufnahme im Sinne
des & 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. & 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG bewirkte Ubergang des Eigentums am Grundstiick auf die
Klagerin nach & 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegt. Es handelt sich um einen
gesetzlichen Eigentumswechsel an der durch den dem notariell beurkundeten Vertrag als Anlage beigefligten
Lageplan hinreichend konkretisierten Teilfliche eines Grundstiicks, bei dem kein den Anspruch auf Ubereignung
begriindendes Rechtsgeschaft vorausgegangen war und es auch keiner Auflassung bedurfte.

Der Eigentumswechsel wurde im Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung im Handelsregister am ...12.2015
wirksam. Die Ubertragung des auszugliedernden Vermdgens einschlieBlich der Teilfliche aus dem ndher
bezeichneten Grundstuck auf die Kldagerin erfolgte nach der vertraglichen Vereinbarung mit dinglicher Wirkung zum
Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister am ...12.2015. Unerheblich ist, dass die
Beteiligten im Innenverhaltnis und ertragsteuerrechtlich einen anderen Zeitpunkt vereinbart hatten.

2. Zu Recht ist das FG davon ausgegangen, dass der nach & 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG steuerbare Ubergang des
Eigentums nicht nach & 6a Satz 1 GrEStG von der Steuer befreit ist. Die Voraussetzungen des & 6a Satz 1 GrEStG sind
zwar erfullt. Jedoch ist die Vorschrift nicht anzuwenden, weil die finfjahrige Vorbehaltensfrist fiir die Beteiligung
eines herrschenden Unternehmens an einer Gesellschaft im Sinne des & 6a Satz 3 GrEStG nach § 6a Satz 4 GrEStG
nicht ununterbrochen eingehalten wurde. § 6a Satz 4 GrEStG ist nicht dahingehend auszulegen, dass die
Vorbehaltensfrist im Fall einer Ausgliederung auf eine bereits bestehende Gesellschaft nicht eingehalten werden
muss.

a) Nach & 6a Satz 1 GrEStG wird unter anderem fir einen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GrEStG steuerbaren
Rechtsvorgang auf Grund einer Umwandlung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG die Steuer nicht erhoben.
Satz 1 gilt nur, wenn an dem dort genannten Rechtsvorgang ausschliefslich ein herrschendes Unternehmen und ein
oder mehrere von diesem herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaften oder mehrere von einem
herrschenden Unternehmen abhangige Gesellschaften beteiligt sind (&8 6a Satz 3 GrEStG). Im Sinne von & 6a Satz 3
GrEStG abhangig ist eine Gesellschaft, an deren Kapital oder Gesellschaftsvermdgen das herrschende Unternehmen
innerhalb von funf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fiinf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder
mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 % ununterbrochen beteiligt ist (§ 6a Satz 4
GrEStG).

b) Der BFH hat mit Urteilen vom 21.08.2019 - 1l R 16/19 (Il R 36/14) (BFHE 266, 335, BStBL 11 2020, 333) und vom
25.09.2024 - 11 R 2/22 (BStBL 11 2025, 253) entschieden, dass bei einer Ausgliederung zur Neugrindung gemaf § 123
Abs. 3 Nr. 2 UmwG die in & 6a Satz 4 GrEStG genannten Fristen nur insoweit eingehalten werden mussen, als sie
aufgrund eines begunstigten Umwandlungsvorgangs auch eingehalten werden kénnen. Bei einer Ausgliederung zur
Neugrindung kann die Vorbehaltensfrist umwandlungsbedingt nicht eingehalten werden, weil die neu gegriindete
Gesellschaft erst durch die Ausgliederung entsteht (BFH-Urteil vom 25.09.2024 - II R 2/22, BStBL Il 2025, 253; BFH-
Beschluss vom 03.05.2023 - II B 27/22, BFH/NV 2024, 920; Kugelmiller-Pugh in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz,
21. Aufl,, § 6a Rz 111; gleicher Ansicht die Finanzverwaltung in den Gleich lautenden Erlassen der obersten
Finanzbehdrden der Lander zur Anwendung des & 6a GrEStG vom 25.05.2023, BStBL 1 2023, 995, Tz. 3.2.2.1).

c) Diese Rechtsgrundsatze sind jedoch dann nicht anwendbar, wenn die Gesellschaft nicht durch die Umwandlung
neu entsteht, sondern bereits vor der Umwandlung bestand, so dass die Einhaltung der finfjahrigen
Vorbehaltensfrist faktisch moglich gewesen ware (BFH-Urteil vom 25.09.2024 - 11 R 46/22, BStBL |1 2025, 329,

Rz 19 ff.; BFH-Beschluss vom 03.05.2023 - 1l B 27/22, BFH/NV 2024, 920, Rz 9). Denn die Nichteinhaltung der
Vorbehaltens- oder Nachbehaltensfrist muss auf umwandlungsbedingten Griinden beruhen.

d) Ausgehend von diesen Grundsatzen ist das FG zutreffend davon ausgegangen, dass § 6a Satz 4 GrEStG nicht
dahingehend auszulegen ist, dass die Vorbehaltensfrist bei der vorliegenden Ausgliederung zur Aufnahme nach

§ 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine bereits vor dem Umwandlungsvorgang bestehende Gesellschaft nicht eingehalten
werden muss.

aa) Bei der Ausgliederung zur Aufnahme durch Ubertragung eines Teils oder von Teilen jeweils als Gesamtheit auf
einen bestehenden Rechtstrager nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG entsteht die ausgegliederte
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Gesellschaft nicht durch die Umwandlung neu. Vielmehr haben beide an dem Umwandlungsvorgang beteiligten
Gesellschaften schon vor der Ausgliederung bestanden. Anders als bei einer Ausgliederung zur Neugriindung nach
§ 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwaG, bei der die aufnehmende Gesellschaft erst durch den Umwandlungsvorgang entsteht, ist
es bei einer Ausgliederung auf eine bereits zuvor gegriindete Gesellschaft rechtlich moglich, dass das
Abhangigkeitsverhaltnis zwischen dem herrschenden Unternehmen und der am Rechtsvorgang beteiligten
abhangigen Gesellschaft innerhalb eines Zeitraums von flinf Jahren vor dem Umwandlungsvorgang ununterbrochen
bestanden hat. Die Vorbehaltensfrist kann in einem solchen Fall auch unter Berlicksichtigung des
Umwandlungsrechts eingehalten werden. Deshalb besteht kein Grund, & 6a Satz 4 GrEStG noch weitergehend dahin
teleologisch einzuschranken, dass auch bei einer Ausgliederung zur Aufnahme durch eine bereits bestehende
Gesellschaft wie bei der Aufnahme durch Neugriindung die Vorbehaltensfrist nicht eingehalten werden muss. Das
gilt auch dann, wenn die aufnehmende Gesellschaft innerhalb der fiuinfjahrigen Vorbehaltensfrist fir Zwecke der
spateren Ausgliederung zur Aufnahme gegriindet wurde.

bb) Die Gemeinde war zwar an der Kldgerin, wie von & 6a Satz 4 GrEStG verlangt, zu mehr als 95 % beteiligt. Die
Beteiligung der Gemeinde an der Klagerin bestand jedoch noch nicht --wie von & 6a Satz 4 GrEStG gefordert--
ununterbrochen innerhalb eines Zeitraums von funf Jahren vor dem Umwandlungsvorgang. Die Klagerin wurde
vielmehr erst wenige Monate vor dem Umwandlungsvorgang gegriindet. Bei der Klagerin handelt es sich danach
nicht um eine abhangige Gesellschaft im Sinne des § 6a Satz 3 und 4 GrEStG.

cc) Eine Umdeutung des Umwandlungsvorgangs in eine Ausgliederung zur Neugriindung im Sinne des § 123 Abs. 3
Nr. 2 UmwG kommt nach dem eindeutigen Wortlaut des Ubertragungsvertrages nicht in Betracht. Eine solche
Umdeutung wirde dem rechtlich Gewollten widersprechen.

dd) Unerheblich ist, dass bei einer --wie im Streitfall-- Neugriindung innerhalb eines Konzerns ein Missbrauch der
Steuerbefreiung ausgeschlossen ist. Entgegen der Auffassung der Klagerin handelt es sich bei § 6a Satz 3 und 4
GrEStG nicht um eine allgemeine Missbrauchsvermeidungsvorschrift. Die Regelungen sollen vielmehr
--typisierend-- den Anwendungsbereich des § 6a Satz 1 GrEStG einschranken. Der Gesetzgeber wollte bei der
Einfuhrung der Vorschrift ungewollte Mitnahmeeffekte durch die Vorbehaltens- und Nachbehaltensfristen
verhindern (vgl. BTDrucks 17/147, S. 10; vgl. auch Kugelmdller-Pugh in Viskorf, Grunderwerbsteuergesetz, 21. Aufl.,
§ 6a Rz 103). Dies lasst nicht den Schluss zu, dass auf die Einhaltung der Vorbehaltensfrist immer dann verzichtet
werden kann, wenn kein Missbrauch ersichtlich ist (BFH-Urteil vom 25.09.2024 - 11 R 46/22, BStBL 11 2025, 329,

Rz 36). Der Verzicht auf die Einhaltung der in § 6a Satz 4 GrEStG ausdrucklich normierten Fristen muss einen
Ankniipfungspunkt in der Systematik der Vorschrift finden (vgl. BFH-Urteil vom 21.08.2019 - II R 16/19 (Il R 36/14),
BFHE 266, 335, BStBL Il 2020, 333, Rz 28). Ein solcher besteht nur, wenn die Einhaltung der Vorbehaltensfrist wie
bei der Ausgliederung zur Neugriindung nach & 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG umwandlungsbedingt nicht méglich ist, weil
die neu gegriindete Gesellschaft erst durch die Ausgliederung entsteht. Daran fehlt es aber, wenn die Ausgliederung
zur Aufnahme nach & 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG auf eine bereits bestehende Gesellschaft erfolgt.

3. Die unterschiedliche Behandlung der Ausgliederung zur Neugriindung und der Ausgliederung zur Aufnahme im
Hinblick auf die Einhaltung der Vorbehaltensfrist im Sinne des & 6a Satz 4 GrEStG verletzt nicht Art. 3 Abs. 1 GG.

a) Gleichheitsrechtlicher Ausgangspunkt im Steuerrecht im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG ist der Grundsatz der
Lastengleichheit. Die Steuerpflichtigen missen dem Grundsatz nach durch ein Steuergesetz rechtlich und
tatsachlich gleichmafiig belastet werden (Urteil des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 17.12.2014 -

1 BvL 21/12, BStBL 11 2015, 50, BVerfGE 138, 136, Rz 123; BFH-Urteil vom 17.05.2021 - IX R 20/18, BFHE 274, 246,
Rz 24; die eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, BVerfG-Beschluss vom
27.02.2025 - 1 BvR 2253/23). Der Grundsatz der Lastengleichheit gilt nicht nur fur ungleiche Belastungen, sondern
auch fir ungleiche Beglinstigungen, weshalb auch ein gleichheitswidriger Beguinstigungsausschluss, bei dem eine
Begunstigung einem Personenkreis gewahrt, einem anderen Personenkreis aber vorenthalten wird, grundsatzlich
untersagt ist (vgl. z.B. BVerfG-Beschlusse vom 11.01.2005 - 2 BvR 167/02, BVerfGE 112, 164, und vom 21.06.2006 -
2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164, m.w.N.). Dies setzt voraus, dass die der Anwendung des Steuergesetzes
zugrundeliegenden Sachverhalte vergleichbar sind (vgl. BFH-Urteil vom 28.08.2019 - II R 8/17, BFH/NV 2020, 500,
Rz 29).

b) Eine solche Vergleichbarkeit ist bei einer Ubertragung eines Grundstiicks im Wege der Ausgliederung zur
Aufnahme auf eine bestehende Gesellschaft nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG und einer Ubertragung eines
Grundstuicks im Wege der Ausgliederung zur Neugriindung einer Gesellschaft nach § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG nicht
gegeben. Die Grunderwerbsteuer knupft grundsatzlich an zivilrechtliche Sachverhalte an. Der Gesetzgeber setzt
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auch fir die Gewahrung der Steuerbegiinstigung nach & 6a GrEStG voraus, dass eine zivilrechtlich wirksame
Beteiligung von mindestens 95 % funf Jahre vor dem Umwandlungsvorgang ununterbrochen bestanden hat. Im Fall
der Ausgliederung zur Neugriindung besteht die Gesellschaft vor der Ausgliederung nicht und wird erst durch die
wirksame Eintragung des Umwandlungsvorgangs zivilrechtlich existent. Nur deshalb kann aus rechtlichen Griinden
auf die Vorbehaltensfrist verzichtet werden. Im Fall der Ausgliederung zur Aufnahme ist die aufnehmende
Gesellschaft aber bereits vor der Ubertragung zivilrechtlich existent und kann Inhaberin von Rechten und Pflichten
sein (vgl. BFH-Beschluss vom 03.05.2023 - 11 B 27/22, BFH/NV 2024, 920, Rz 9; BFH-Urteil vom 25.09.2024 -

II R 46/22, BStBL Il 2025, 329, Rz 33). Aus diesem Grund sind die Sachverhalte nicht vergleichbar. Wahrend bei der
Ausgliederung zur Neugriindung die Vorbehaltensfrist des & 6a Satz 4 GrEStG aufgrund des Umwandlungsvorgangs
gemaf’ § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG aus rechtlichen Grinden nicht eingehalten werden kann, ist dies bei einer
Ausgliederung zur Aufnahme gemaf3 § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG grundsatzlich maéglich.

25 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520300/
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